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Folgende Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinen gaben Stellungnahmen mit Anre-
gungen und Hinweisen ab: 

Lfd.-Nr TÖB-Nr. Name Antwort mit  
Schreiben vom 

Eingang 

1.  3 Landrat des Hochtaunuskreises 01.08.2014 06.08.2014 

2.  18 Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrs-
management Frankfurt 02.09.2014 03.09.2014 

3.  18A Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrs-
management Frankfurt 03.11.2014 03.11.2014 

4.  21 Kreisausschuß des Hochtaunuskreises 05.08.2014 

02.09.2014 

05.08.2014 

04.09.2014 

5.  26 Landesamt für Denkmalpflege Hessen 01.09.2014 03.09.2014 

6.  29 NRM Netzdienste Rhein-Main GmbH 08.09.2014 10.09.2014 

7.  30 Regionalverband Frankfurt/ Rhein-Main 03.09.2014 05.09.2014 

8.  31 Regierungspräsidium Darmstadt 04.08.2014 

14.10.2014 

04.08.2014 

14.10.2014 

9.  32 Regierungspräsidium Darmstadt 

Kampfmittelräumdienst 
03.09.2014 03.09.2014 

10.  51 BUND Ortsverband Usingen/Neu-An-
spach 09.09.2014 09.09.2014 

11.  61 Hessen Archäologie 04.09.2014 

12.12.2014 

05.09.2014 

12.12.2014 

 

 

Folgende Träger öffentlicher Belange und Nachbargemeinden gaben Stellungnahmen ohne An-
regungen und Hinweisen ab: 

TÖB-Nr. Name Antwort mit  
Schreiben vom 

Eingang 

8 DB-Services Immobilien GmbH 26.08.2014 28.08.2014 

11 Evang. Kirche in Hessen und Nassau 31.07.2014 04.08.2014 

12 Finanzamt Bad Homburg v.d. Höhe 01.08.2014 05.08.2014 

13 Fraport AG 14.08.2014 21.08.2014 

14 Hess. Forstamt Weilrod 01.08.2014 01.08.2014 

17 Hess. Landesbahn GmbH 08.08.2014 08.08.2014 

19 Industrie- u. Handelskammer 04.09.2014 05.09.2014 

20 Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main 31.07.2014 

01.09.2014 

31.07.2014 

01.09.2014 

33 Staatl. Schulamt für den Hochtaunus- u. Wetterau-
kreis 07.08.2014 08.08.2014 

34 Hess. Baumanagement 18.08.2014 20.08.2014 

37 Syna AG 18.08.2014 18.08.2014 

39 Wasserbeschaffungsverband Usingen 05.08.2014 08.08.2014 

40 Wasserbeschaffungsverband Wilhelmsdorf 05.08.2014 08.08.2014 

41 Unitymedia Hessen GmbH + Co. KG 25.08.2014 25.08.2014 

43 Wehrheim 01.09.2014 03.09.2014 

45 Grävenwiesbach 05.08.2014 08.08.2014 
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TÖB-Nr. Name Antwort mit  
Schreiben vom 

Eingang 

57 Verband Hess. Fischer e.V. 31.07.2014 31.07.2014 

62 Bundesamt für Infrastruktur und Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 05.08.2014 05.08.2014 

63 BUND Kreisverband Hochtaunus 09.09.2014 09.09.2014 

 

Keine Stellungnahmen wurden von folgenden Trägern öffentlicher Belange und Nachbarge-
meinden abgegeben: 

TÖB-Nr. Name Antwort mit  
Schreiben vom 

Eingang 

2 Amt für Bodenmanagement Limburg - - 

4 Arbeitsagentur Bad Homburg - - 

5 Ausländerbeirat Usingen - - 

6 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben - - 

7 Deutsche Telekom AG - - 

9 Deutsche Post Bauen GmbH - - 

10 Eisenbahnbundesamt - - 

15 Hess. Immobilienmanagement - - 

16 Hess. Immobilienmanagement - - 

22 Kreisbauernverband - - 

23 Kreishandwerkerschaft Hochtaunuskreis - - 

24 Kreisbrandinspektor Carsten Lauer - - 

25 Kath. Kirchengemeinde Usingen - - 

27 Landesamt für Denkmalpflege Hessen - - 

28 Naturpark Hochtaunus - - 

35 Staatl. Veterinäramt - - 

36 TÜV Hessen - - 

38 Verkehrsverband Hochtaunuskreis - - 

42 Wehrbereichsverwaltung IV - - 

44 Stadt Neu Anspach - - 

46 Weilrod - - 

47 Ober Mörlen - - 

48 Stadt Butzbach - - 

49 Waldsolms - - 

50 Schmitten - - 

52 Bund für Umwelt u. Naturschutz - - 

53 Naturschutzbund Deutschland - - 

54 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Landesver-
band Hessen e.V - - 

55 Landesjagdverband Hessen e.V - - 

58 Deutsche Gebirgs- und Wandervereine LV Hessen 
e.V. - - 

59 Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen - - 
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TÖB-Nr. Name Antwort mit  
Schreiben vom 

Eingang 

e.V. 

60 Herrn Reiner Fritz 

Ortsbeirat 
- - 

 

Die Öffentlichkeit hat eine Stellungnahme abgegeben.  

 

Abwägung und Beschlussfassung über die Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der 
Behörden, Nachbargemeinden und sonstiger Stellen gemäß § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 
und Abs. 4 BauGB sowie der Äußerungen Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 

 

Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und 
Nachbargemeinden gem. § 4 Abs.1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 wurden die nachfolgenden 
Stellungnahmen bzw. Äußerungen, Anregungen oder Hinweise vorgebracht: 

Die hier behandelten Stellungnahmen, aus denen Anregungen hervorgehen, nehmen auf diese 
Verfahren Bezug.  

 

Planstand:    Vorentwurf   

Beteiligung der Öffentlichkeit:  01.08.2014 – 09.09.2014   

Beteiligung der Behörden:  01.08.2014 – 09.09.2014 
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1 Landrat des Hochtaunuskreis 

Schreiben vom 01.08.2014 (TÖB 03) 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Es wird darauf verwiesen, dass auf Ebene des Bebauungsplanes keine Angaben zur Ausstattung der Räume, Per-
sonal- und Warenwege gemacht werden. Zudem ist eine Beschreibung der Nutzung lebensmittelrechtlich relevanter 
Räume bauplanungsrechtlich nicht erforderlich. 

Die benannten Punkte sind nicht Regelungsinhalt des Bebauungsplanverfahrens und werden erst auf Ebene des 
Baugenehmigungsverfahrens eingereicht. 

 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  
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2 Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement 

Schreiben vom 02.09.2014 (TÖB 18) 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Schreiben vom 03.11.2014 (TÖB 18A) 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Dem wird entsprochen 

Die Ergebnisse der Erweiterung der Untersuchung des Verkehrsablaufs und der verkehrlichen Umgestaltung des 
Knotenpunktes Wilhemjstraße / Untergasse / Obergasse werden in die Begründung mit Umweltprüfung und im Rah-
men der Fachgutachten berücksichtigt, da es sich um einen gesamtstädtischen Zusammenhang handelt. 

 
Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  
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3 Kreisausschuss des Hochtaunuskreis 

Schreiben vom 02.09.2014  

Zu Fachbereich Ländlicher Raum: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Dem wird teilweise entsprochen. 

Die Aussagen zu den erforderlichen naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen werden im weiteren Verfah-
ren konkretisiert und in den Unterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ergänzt. 

Es ist vorgesehen, den Anteil der Kompensationsmaßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes so groß 
wie möglich anzusetzen. Hierzu sind unter anderem die nachfolgenden Maßnahmen vorgesehen: 

1. Festsetzung zur Begrünung der Hangfläche im Norden des Plangebietes (Anlage von Biotopstrukturen, 
Steinschüttungen, Sukzessionsfläche, Anpflanzung standortgerechter Sträucher), 

2. Festsetzung zur Begrünung der Dachfläche im nördlichen Teilbereich des Plangebietes auf mindestens 30% 
der Fläche. Hierzu gilt es festzustellen, dass eine Dachbegrünung auf der Dachfläche des Versorgermarktes 
aus wirtschaftlichen Gründen, vor dem Hintergrund der damit verbundenen konstruktiven Anpassungen 
nicht umsetzbar ist. Daher wird an dieser Stelle auf eine Dachbegrünung verzichtet. 

3. Festsetzungen zu Anpflanzungen am Ufersaum des Stockheimer Bachs sowie in den dafür festgesetzten 
Bereichen. 

4. Festsetzungen zum Erhalt und der Entwicklung von Vegetationsbeständen, hier insbesondere: 

a. Entwicklung der Hangfläche am Nordrand des Plangebietes, 

b. Festsetzung von Anpflanzflächen für standortheimische Bäume und Sträucher, 

c. Festsetzung zur Begrünung von Stellplätzen, 

d. Festsetzungen zum Erhalt und zur Entwicklung von Vegetationsbeständen, 

5. Festsetzung zu Artenschutzmaßnahmen. 

Im Rahmen der Umweltprüfung wurde hierzu auch eine Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung vorgenommen die zu 
dem nachfolgenden Ergebnis kommt: 

Für das Plangebiet wurde ein Ist-Zustand von 307.205 Werteinheiten ermittelt. 

Mit den innerhalb des Geltungsbereichs vorgesehenen grünordnerischen Maßnahmen wird eine Kompensation von  
141.359 Werteinheiten erreicht.  

Es verbleibt ein rechnerisches Ausgleichsdefizit von 165.846  Werteinheiten, das über Ökokontomaßnahmen/-zah-
lungen ausgeglichen werden soll. 

Auf Ebene des Durchführungsvertrages erfolgt hierzu die entsprechende rechtliche Fixierung, sodass sichergestellt 
wird, dass der Ausgleich umgesetzt wird. 

Die Möglichkeit der Renaturierung des Stockheimer Bachs wurde fachgutachterlich überprüft. Aufgrund der geringen 
verfügbaren Breite und die starke Eintiefung des derzeitigen Bachbettes erscheint eine Gewässerrenaturierung in 
diesem Bereich nicht sinnvoll im Grünordnungsplan wird hierzu ausgeführt, dass die angeregte Ausgleichmaßnahme 
einer Renaturierung des Stockheimer Baches aufgrund der sehr geringen verfügbaren Fläche, der starken Eintiefung 
des Bachbettes von mehr als 2 m und der vorhandenen Zwangspunkte durch Brückenbauwerke, Einleiter und Be-
grenzungsmauern zum Nachbargrundstück (Lidl) nicht sinnvoll ist. Auch vor dem Hintergrund der damit verbunde-
nen wasserrechtlichen Genehmigung und des bislang nicht zu definierenden Zeitaufwandes wurde eine solche Re-
naturierung nicht in die Ausgleichskonzeption zum Bebauungsplan aufgenommen.  

Da eine vollständige Kompensation mit den vorgesehenen Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
nicht erreicht werden kann, ist es vorgesehen, das verbleibende Ausgleichsdefizit über Ökokontomaßnahmen der 
Stadt Usingen zu kompensieren. Auf Ebene des Durchführungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
erfolgt eine entsprechende vertragliche Regelung und Absicherung zwischen der Stadt Usingen und Vorhabenträ-
ger. 

Innerhalb des Ökokontos sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

1. Gemarkung Usingen, Flur 47, Flst. 6478 und 6479, Ausgangszustand: Fichtenbestand, Maßnahmen: Laub-
mischw. durch Sukzes. und Anpfl. von Wildkirschen, Endzustand: Naturnaher Laubmischwald; 

2. Gemarkung Kransberg, Flur 10, Flst. 87, Ausgangszustand: Durchgewachsener Eichen-Niederwald, Maß-
nahme: Auf den Stock setzen und anschließende Niederwaldbewirtschaftung, Endzustand: Bewirtschafteter 
Eichen-Niederwald;  
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3. Gemarkung Kransberg, Flur 10, Flst. 160, Ausgangszustand: Eichen-Hainbuchenwald, Maßnahme: Auf den 
Stock setzen und anschließende Niederwaldbewirtschaftung, Endzustand: Bewirtschafteter Eichen-Nieder-
wald. 

Zu Fachbereich Wasser- und Bodenschutz: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Dem wird teilweise entsprochen. 

Die benannte wasserrechtliche Erlaubnis durch die Untere Wasserbehörde (Fachbereich Wasser- und Bodenschutz 
des Hochtaunuskreises) zur Dachflächenwasserableitung in das Oberflächengewässer Stockheimer Bach sowie 
durch die Obere Wasserbehörde (RP Darmstadt) für das Zutage leiten und Ableiten von Grundwasser im Bereich 
der Hangsicherung, als Folge der Abgrabungen für das nördliche Gebäude wird im Rahmen des weiteren Verfahrens 
eingeholt. Es ist davon auszugehen, dass die benannten Erlaubnisse bis zum Satzungsbeschluss des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanes vorliegen. 

Zu potentiellen Umweltschäden im Bereich Boden und Grundwasser: 

Die Untersuchungen hinsichtlich potentieller Umweltschäden wurden im nachfolgenden Umfang durchgeführt und 
in die Unterlagen zum Bebauungsplan eingestellt. Das hierzu angewandte Untersuchungskonzept gliedert sich in 
die folgenden Punkte: 

1. Bauaktenrecherche, 

2. Aufstellung eines darauf abgeleiteten Untersuchungskonzeptes, 

3. Durchführung einer Silllegungsprüfung, 

4. Bodenuntersuchungen wie folgt: 

a. Probenentnahme, organoleptische Bewertung, 

b. Untersuchung Bodenluft, 

c. Untersuchung Grundwasser, 

d. Gefährdungsabschätzung Boden, 

e. Gefährdungsabschätzung Bodenluft, 

f. Gefährdungsabschätzung Grundwasser. 

Aus fachgutachterlicher Sicht entspricht der Untersuchungsumfang dem erforderlichen Umfang. 

Nach aktuellem Sachstand der Untersuchungen in nicht mit Umweltschäden im Bereich Boden und Grundwasser 
zu rechnen.  

Eine Kennzeichnung von Flächen deren Börden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind (gem. § 9 
Abs. 5 Nr. 3 BauGB) ist nicht erforderlich. 

Die Möglichkeit der Renaturierung des Stockheimer Bachs wurde fachgutachterlich überprüft. Aufgrund der geringen 
verfügbaren Breite und die starke Eintiefung des derzeitigen Bachbettes erscheint eine Gewässerrenaturierung in 
diesem Bereich nicht sinnvoll im Grünordnungsplan wird hierzu ausgeführt, dass die angeregte Ausgleichmaßnahme 
einer Renaturierung des Stockheimer Baches aufgrund der sehr geringen verfügbaren Fläche, der starken Eintiefung 
des Bachbettes von mehr als 2 m und der vorhandenen Zwangspunkte durch Brückenbauwerke, Einleiter und Be-
grenzungsmauern zum Nachbargrundstück (Lidl) nicht sinnvoll ist. Auch vor dem Hintergrund der damit verbunde-
nen wasserrechtlichen Genehmigung und des bislang nicht zu definierenden Zeitaufwandes wurde eine solche Re-
naturierung nicht in die Ausgleichskonzeption zum Bebauungsplan aufgenommen. 

Zu Fachbereich Bauaufsicht: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Dem wird entsprochen. 

Die Vermassung der Baufenster wird im Entwurf der Planzeichnung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan er-
gänzt. 

Bei dem aufzustellenden Bebauungsplan handelt es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gem. § 12 
BauGB. Vor diesem Hintergrund wurden die Abstandsflächen im Hinblick auf die das konkrete Vorhaben ermittelt 
und überprüft. Gemäß Überprüfung können die Abstandsflächen im Plangebiet abgebildet werden.  

Im Genehmigungsverfahren werden die erforderlichen Abstandsflächen konkret nachgewiesen. Sofern hierbei Kon-
flikte ermittelt werden, wird hinter den Baufenstern zurückgeblieben. 

Die fußläufige Verbindung zwischen Alt- und Neustadt wird im Entwurf des Bebauungsplanes mittels vertraglicher 
Regelungen zwischen der Stadt Usingen und dem Vorhabenträger geregelt und somit auch gesichert. Im Bebau-
ungsplan wird zudem sowohl eine Signatur für die geplante Fußwegeverbindung als auch für das vorgesehene 
Brückenbauwerk  aufgenommen. 
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Unter Hinweise in den Textfestsetzungen wird die Sicherung der Mauer aufgenommen 

Es wird auf die gesonderten Stellungnahmen der Denkmalbehörden und den Umgang damit verwiesen. Die benann-
ten denkmalschützenden Bestimmungen werden in die textlichen Festsetzungen unter Hinweise aufgenommen. 

Im Entwurf zum Bebauungsplan ist zudem die Festsetzung einer konkreten Gebäudehöhe  auch im nördlichen Teil-
bereich des Plangebietes (ehemals SO 2) aufgenommen (292,00 m ü NN (Bereich Nord), 290,00 m ü NN (Bereich 
Süd)), so dass die Höhenentwicklung des geplanten Gebäudes bestimmt ist. 

Die Beteiligung der Denkmalbehörde bei der Ausführungsplanung des Brückenübergangs von der Altstadt zur Neu-
stadt wird im Genehmigungsverfahren beachtet. 

Zu Fachbereich Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice: 

Die Stellungnahme des FB Ordnungs-, Straßenangelegenheiten und Verwaltungsservice wird zur Kenntnis genom-
men. Dem wird entsprochen. Im weiteren Verfahren werden im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung die 
relevanten schalltechnischen Untersuchungen vorgenommen. Hierzu wurden untersucht: 

1. die Auswirkungen der Planungen auf die Gewerbelärmverhältnisse an der an das Plangebiet angrenzenden 
Bebauung; Gewerbelärmeinwirkungen in der Umgebung sind insbesondere zu erwarten durch Kfz-Verkehre 
auf dem Betriebsgelände, Parkvorgänge und Lkw-Andienung und 

2. die direkten und indirekten Auswirkungen der Planungen auf die Verkehrslärmverhältnisse in der Umgebung 
des Plangebiets durch Vergleich der Verkehrslärmverhältnisse in den Untersuchungsfällen Prognose-Null-
fall (ohne Vorhaben) und Prognose-Planfall (mit Vorhaben). 

Zusammengefasst kommt der Fachgutachter zum dem Ergebnis, dass im Tagzeitraum und in der ungünstigsten 
Nachtstunde (Anlieferung sowie Pkw-Abfahrten) die durch das geplante FMZ zu erwartende Zusatzbelastung die 
Immissionsrichtwerte der TA Lärm an allen Immissionsorten in der Umgebung unterschreiten. Zudem stellt der Fach-
gutachter zu den Verkehrslärmverhältnissen fest, dass planbedingte Verkehrslärmpegelerhöhungen von aufgerun-
det mindestens 3 dB(A) an keinem bestehenden Gebäude in der Umgebung des Plangebiets zu erwarten sind.  

Weiterhin wird allerdings festgestellt, dass nach den Beurteilungskriterien der 16. BImSchV (Punkt 2, s.o.) die plan-
bedingten Verkehrslärmpegelerhöhungen an einzelnen Gebäuden in der Umgebung des Plangebietes als wesent-
lich zu beurteilen sind (vgl. hierzu die Ausführungen im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung).  

Die prognostizierten wesentlichen Erhöhungen der Verkehrslärmbeurteilungspegel an den betroffenen Straßenab-
schnitten werden durch die zu erwartenden planbedingten Erhöhungen der Verkehrsmengen um bis zu 1.100 
Kfz/24h (Kreuzgasse) verursacht.  

Zur Kompensation ist daher eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h auf 
den Straßen Untergasse, Obergasse, Kreuzgasse und Zitzergasse im Prognose-Planfall vorgesehen, sodass sich 
die Emissionspegel der Straßenabschnitte um mehr als 2 dB(A) reduzieren. Bei gleichen Schallausbreitungsbedin-
gungen führt die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auch zu Minderungen der Ver-
kehrslärmbeurteilungspegel an den bestehenden Gebäuden entlang dieser Straßen. Durch die Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h können die planbedingten Verkehrslärmpegelerhöhungen durch den 
planbedingten Zusatzverkehr entlang der o.g. Straßenabschnitte kompensiert werden. 

Mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung begründet die Stadt Usingen somit eine 
Selbstverpflichtung welche den an den betroffenen Straßenabschnitten gelegenen Wohneinheiten (oder sonstigen 
schutzbedürftigen Nutzungen) perspektivisch eine Verbesserung der Lärmbelastung bringen wird. Unter Berück-
sichtigung dieser beschriebenen Maßnahme kann sichergestellt werden, dass die planbedingten Verkehrslärmpe-
gelerhöhungen durch den planbedingten Zusatzverkehr entlang der o.g. Straßenabschnitte kompensiert werden. 

Auf Ebene des Bebauungsplanes ergibt sich somit keine weitergehende Erforderlichkeit zur Festsetzung oder Fest-
legung von ergänzenden Lärmschutzmaßnahmen. 

 

Zu Fachbereich Naturschutz, Umwelt und Bauleitplanung: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Dem wird entsprochen. 

Bei dem Sachstand der vorgelegten Unterlagen handelt es sich um den Vorentwurf des Bebauungsplanes. Im Ent-
wurf des Bebauungsplanes wurden die nachfolgenden Unterlagen erarbeitet und ergänzt: 

1. Artenschutzrechtliche Potentialabschätzung (Vorprüfung) Fachmarktzentrum „Neuer Marktplatz“, 

2. Grünordnungsplan zum Bebauungsplan „Fachmarktzentrum „Neuer Marktplatz“ in Usingen mit Aussagen 
zu: 

a. Ermittlung, Beschreibung und Bewertung des Ist-Zustandes, hier auch Darstellung, Verortung und 
Benennung der im Plangebiet relevanten Baumarten (Baumkartierung), die zu fällenden Bäume 
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wurden in diesem Zusammenhang in der Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt. 

b. Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen und Wechselwirkungen, 

c. Definition von Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Umweltauswirkungen, 

d. Flächenbilanzierung mit ökologischer Wertung, 

Die benannten weiß dargestellten Flächen wurden im Grünordnungsplan erläutert. 

Die in der Stellungnahme benannten und nachzureichenden Unterlagen liegen somit vor und werden dem Fachbe-
reich Naturschutz, Umwelt und Bauleitplanung im Rahmen der Offenlage zur Verfügung. 

Die textlichen Festsetzungen wurden hinsichtlich naturschutzfachlicher Belange  ergänzt. Ein entsprechender Nach-
weis wurde geführt, sodass die Überschreitung der Obergrenzen der GRZ nicht zu nachteiligen Auswirkungen auf 
die Umwelt führt, bzw. diese entsprechend ausgeglichen werden können (vgl. hierzu Ausführungen im Umweltbe-
richt zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan). 

Zur festgesetzten GRZ im vorhabenbezogenen Bebauungsplan lässt sich feststellen, dass die Überschreitung der 
in § 17 Abs. 1 BauNVO definierten Obergrenze der GRZ im Plangebietsteil SO, insbesondere im Teilbereich „Nord“ 
darauf abzielt, bei der Größe des Baufeldes das vorgesehene und erforderliche Raumprogramm zur Umsetzung des 
Vorhabens sowie ergänzender Nutzungen umsetzen zu können. Gemäß § 17 Abs. 2 BauNVO können die Ober-
grenzen des § 17 Absatz 1 BauNVO aus städtebaulichen Gründen überschritten werden, wenn sichergestellt ist, 
dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt und nachteilige 
Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Damit stellt sich unter Bezug auf die in der Begründung mit Um-
weltbericht aufgeführten städtebaulichen Gründe, die Überschreitung der Obergrenzen der Grundflächenzahl (GRZ) 
als gerechtfertigt dar. Ergänzend ist darauf zu verweisen, dass es sich das Plangebiet in einer innerstädtischen Lage 
befindet welche von einer ebenso verdichteten Bebauung geprägt wird. 

In diesem Zusammenhang ist ebenfalls darauf zu verweisen, dass auf Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Ausgleichsmaßnahmen im erforderlichen Umfang im Geltungsbereich des Bebauungsplanes selbst festge-
setzt werden. Aus bauplanungsrechtlicher Sicht ist eine Überlagerung der Festsetzung eines Sondergebietes gem. 
§ 11 BauNVO mit einer Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB nicht erfolgen kann, da mit der vorgenommenen 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB eine Verwirklichung der SO-Festsetzung faktisch ausgeschlossen würde 
und die beiden Festsetzung sich demnach als selbstständige Festsetzungen gegenüber stehen, können diese fest-
gesetzten Maßnahmenflächen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB nicht in die Berechnung der GRZ einfließen, sodass 
planungsrechtliche eine höhere GRZ, in diesem Fall von 1,0 bzw. 0,95 anzusetzen ist, um die vorgesehene Planung 
umsetzen zu können. Faktisch liegt der Versiegelungsgrad im Gesamtgeltungsbereich damit bei einem vertretbaren 
Umfang, sodass keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt hervorgerufen werden.  

Auf Ebene des Umweltberichtes zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird das Thema Auswirkungen auf die 
Umwelt in Gänze erläutert. 

Zu den zu fällenden Bäumen und zum Erhalt von 3 Bäumen im Bereich der Flächen mit der Bezeichnung MF 1 und 
M2 innerhalb des Baufensters wurde eine Bebauung ausgeschlossen. 

Zu Ziele der Raumordnung: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Dem wird entsprochen. 

Es wird auf die Stellungnahme des Regionalverband FrankfurtRheinMain vom 03.09.2014 verwiesen. Im Rahmen 
der Stellungnahmen wird unter anderem darauf hingewiesen, dass im RPS/RegFNP 2010 der Bereich als Gemischte 
Baufläche, Bestand und Planung dargestellt ist und in der Beikarte 2 „Regionaler Einzelhandel“ als Zentraler Ver-
sorgungsbereich. Innerhalb eines zentralen Versorgungsbereiches ist nach den Bestimmungen des städtebaulichen 
Entwicklungskonzeptes jeglicher Einzelhandel grundsätzlich zulässig. Die im Bebauungsplan vorgesehene Festset-
zung „Sondergebiet Handel und Dienstleistung“ ist somit aus den Darstellungen im RPS/RegFNP 2010 entwickelt. 

Weitere Anregungen und Hinweise: 

Im Entwurf des Bebauungsplanes und im dazugehörigen Verkehrsgutachten  sind Angaben zu dem angedachten 
Alternativstandtort des aktuell genutzten Busbahnhofs in die Begründung integriert. Da die Bushaltepositionen im 
Plangeltungsbereich entfallen, soll eine Haltestelle mit zwei Haltepositionen  je  Fahrtrichtung  in der Bahnhofstraße  
direkt westlich des Westerfelder Wegs angeordnet werden. 

Die vorgesehene Planung im Kontext der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes greift zentrale 
Punkte des vorbeschriebenen Wettbewerbsbeitrages auf und entwickelt diese mit Blick auf eine wirtschaftlich trag-
fähige und nachhaltige Umsetzung weiter, so dass die nachfolgend aufgeführten zentralen Nutzungsbausteine und 
Rahmenbedingungen auf Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes verankert werden sollen: 
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 Etablierung von Einzelhandelsnutzungen, bestehend aus einem Lebensmittelvollsortimenter, ggfs. einem 
Bio-Lebensmittelmarkt sowie weiterer Fachmärkte aus dem Bereich non-food (z.B. aus den Branchen Textil, 
Schuhe, Drogerie, etc.). 

 Etablierung ergänzender Flächen beispielsweise für Handel, Dienstleistung und freiberufliche Nutzungen, 
Büros und Praxen. 

 Schaffung einer tragfähigen Wegeverbindung zwischen den Bereichen „Alter Marktplatz“, nördlich des Plan-
gebietes, des Sanierungsgebietes „Stadtkernsanierung“ sowie optional zur bereits bestehenden Fachmarkt-
ansiedlung im Gewerbegebiet „Riedwiese“, südlich des Plangebietes. 

Damit wird aus Sicht des Trägers der Planungshoheit und des Projektentwicklers ein Konzept umgesetzt welches 
dem Bedarf der Stadt Usingen entspricht und zugleich eine wirtschaftlich tragfähige und nachhaltige Lösung bietet, 
die keine Mehrbeeinträchtigung im Vergleich zum Wettbewerb aufweist.. 

Unter Abwägung aller städtebaulichen Belange werden die Bedenken daher nicht geteilt und es wird an dem vorge-
sehenen städtebaulichen Konzept festgehalten. 

Im Rahmen des Umweltberichts werden die Auswirkungen des angedachten Projektes auf die Klimafunktion inner-
halb des Wirkraumes im erforderlichen Umfang beschrieben und untersucht. Ein eigenständiges Klimagutachten 
erscheint an dieser Stelle als nicht erforderlich. Grundsätzlich wird auf die Ausführungen im Umweltbericht verwiesen 
wonach Auswirkungen der Planung auf die Durchlüftung der Stadt Usingen durch Windgeschwindigkeitsänderung 
durch erhöhte Bodenrauhigkeit durch den Bau der Gebäude nicht zu erwarten sind. Eine Reduktion der Windge-
schwindigkeiten gegenüber der bestehenden Bebauung ist durch die beiden ca. 10 -12 m hohen Gebäude ebenfalls 
nicht zu erwarten.  

Eine reduzierte Durchlüftung ist dann ungünstig, wenn in diesen Bereichen Schadstoffe freigesetzt werden, da diese 
dann schlechter abtransportiert werden. Es ist aber davon auszugehen, dass von den Fachmärkten und dem Park-
platz keine erheblichen Emissionen ausgehen. 

Die geplanten Nutzungen stellen für die Durchlüftung ein Strömungshindernis dar. Durch die Lage im Stockheimer 
Bachtal, welches im Bereich der Planung eine Breite von ca. 180 m aufweist, ist dies aber nicht von Bedeutung. 
Einerseits stellen die beiden Gebäudekomplexe stellen durch Orientierung im Talraum und ihre relativ geringe Höhe 
von ca. 10-12 m keine Riegelbebauung dar. Mit einer Breite von 40 bzw. 48 m, wovon ca. die Hälfte der Fläche in 
den derzeit bestehenden Hang gebaut wird nehmen sie maximal 25% des Talraumes bis 10 m Höhe ein. Anderseits 
ist der Kaltluftabfluss bereits derzeit durch die durchgehende Bebauung an der Bahnhofstraße gehemmt. Darüber 
hinaus existiert keine Belastungszone, welchem ein Kaltluftzustrom bei austauscharmen Wetterlagen zugutekom-
men könnte. Talabwärts erstreckt sich keine verdichtete Wohnbebauung mit Wärmeinsel und Immissionsproblemen, 
sondern ein weites durchgrüntes Tal mit Gärten und landwirtschaftlichen Nutzflächen.  Die innerstädtische Durch-
lüftung wird somit nicht nachteilig beeinflusst. 

Die in der Planung festgesetzten Pflanzmaßnahmen werden die negativen Auswirkungen der Bebauung in gewis-
sem Maße mindern. Die Neupflanzungen wirken ausgleichend bzw. stabilisierend auf den Wasserhaushalt und da-
mit auf die Luftfeuchte. 

Im Entwurf des Bebauungsplanes wird die Baugrenze im Bereich des Fließgewässers zurückgenommen, so dass 
diese nicht mehr direkt bis an das Fließgewässer heranreicht. 

Im Entwurf sind die textlichen Festsetzungen um die benannten Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaß-
nahmen ergänzt. Es sind Maßnahmen und Flächen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft aufgenommen. 

Es ist vorgesehen, den Anteil der Kompensationsmaßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes so groß 
wie möglich anzusetzen. Hierzu sind unter anderem die nachfolgenden Maßnahmen vorgesehen: 

1. Festsetzung zur Begrünung der Hangfläche im Norden des Plangebietes (Anlage von Biotopstrukturen, 
Steinschüttungen, Sukzessionsfläche, Anpflanzung standortgerechter Sträucher), 

2. Festsetzung zur Begrünung der Dachfläche im nördlichen Teilbereich des Plangebietes auf mindestens 30% 
der Fläche. Hierzu gilt es festzustellen, dass eine Dachbegrünung auf der Dachfläche des Versorgermarktes 
aus wirtschaftlichen Gründen, vor dem Hintergrund der damit verbundenen konstruktiven Anpassungen 
nicht umsetzbar ist. Daher wird an dieser Stelle auf eine Dachbegrünung verzichtet. 

3. Festsetzungen zu Anpflanzungen am Ufersaum sowie in den dafür festgesetzten Bereichen. 

4. Festsetzungen zum Erhalt und der Entwicklung von Vegetationsbeständen. 

5. Festsetzung zu Artenschutzmaßnahmen. 

Die im Landschaftsplan enthaltene Streuobstwiese geht auf eine ehemals als private Gartenfläche genutzte Nutzung 
zurück. Diese Nutzung der Streuobstwiese ist nicht vereinbar mit der Planung, es findet sich kein nennenswerter 
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Bestand der als solcher eine Entwicklung als Streuobstwiese begründet.  

Da eine vollständige Kompensation mit den vorgesehenen Maßnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
nicht erreicht werden kann, ist es vorgesehen, das verbleibende Ausgleichsdefizit über Ökokontomaßnahmen der 
Stadt Usingen zu kompensieren. Auf Ebene des Durchführungsvertrages zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
erfolgt eine entsprechende vertragliche Regelung und Absicherung zwischen der Stadt Usingen und Vorhabenträ-
ger. 

Innerhalb des Ökokontos sind folgende Maßnahmen vorgesehen: 

1. Gemarkung Usingen, Flur 47, Flst. 6478 und 6479, Ausgangszustand: Fichtenbestand, Maßnahmen: Laub-
mischw. durch Sukzes. und Anpfl. von Wildkirschen, Endzustand: Naturnaher Laubmischwald; 

2. Gemarkung Kransberg, Flur 10, Flst. 87, Ausgangszustand: Durchgewachsener Eichen-Niederwald, Maß-
nahme: Auf den Stock setzen und anschließende Niederwaldbewirtschaftung, Endzustand: Bewirtschafteter 
Eichen-Niederwald;  

3. Gemarkung Kransberg, Flur 10, Flst. 160, Ausgangszustand: Eichen-Hainbuchenwald, Maßnahme: Auf den 
Stock setzen und anschließende Niederwaldbewirtschaftung, Endzustand: Bewirtschafteter Eichen-Nieder-
wald. 

Der benannte Hinweis zu den artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen wird in die textlichen Festsetzungen auf-
genommen. 

Aufgrund der Stellungnahme ergeben sich die genannten Änderungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen in 
den Unterlagen zum Bebauungsplan. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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4 Landesamt für Denkmalpflege Hessen 

Schreiben vom 01.09.2014 (TÖB 26) 

Zu Schutz der Terrassenmauer: 

Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen. Dem wird entsprochen. 

In den textlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan werden die nachfolgenden Hinweise aufgenommen: 

 Die historische Stadtmauer im Norden des ausgewiesenen SO 2 (südlich der Flurstücke 166/6 und 166/7) 
ist während der Baumaßnahme zu sichern bzw. schützen, so dass die Standsicherheit gewährleistet ist. 

 Landesamt für Denkmalpflege, Abt. Archäologie ist im Genehmigungsverfahren hinsichtlich der Bodenein-
griffe zu beteiligen. 

 Der Brückenübergang von der Altstadt auf den Neubau ist im Genehmigungsverfahren mit den Denkmal-
schutzbehörden abzustimmen. 

Damit ist auf Ebene des Bebauungsplanes sichergestellt, dass die benannte Terrassenmauer ausreichend geschützt 
ist.  

Zudem wird über die getroffenen Festsetzungen der Baugrenzen sichergestellt, dass ein mind. 3 m großer Abstand 
zwischen Neubau und Mauer eingehalten ist. 

Im Entwurf des Bebauungsplanes wird den Unterlagen ein Referenzschnitt im Rahmen des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes beigefügt. Dieser Referenzschnitt wird dem Landesamt für Denkmalpflege im Rahmen der Offenlage 
zur Verfügung gestellt und den Unterlagen zur Offenlage beigefügt. 

Aufgrund der Stellungnahme ergeben sich die genannten Änderungen, Ergänzungen und Weiterentwicklungen in 
den Unterlagen zum Bebauungsplan. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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